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Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses
der Gemeinde Stadland zum 31.12.2012

1. PRÜFUNGSAUFTRAG 

Die Gemeinde Stadland muss für das Haushaltsjahr 2012 gemäß § 128 Abs. 1
NKomVG einen Jahresabschluss nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung klar und übersichtlich aufstellen.

Gemäß § 155 Abs. 1 Nr. 1 NKomVG ist das Rechnungsprüfungsamt zuständig für die
Prüfung des Jahresabschlusses.

Die Gemeinde Stadland verfügt nicht über ein eigenes Rechnungsprüfungsamt. Daher
wird die Prüfung gemäß § 153 Abs. 3 NKomVG vom Rechnungsprüfungsamt des Land-
kreises Wesermarsch durchgeführt.

Über das Ergebnis der Abschlussprüfung des Jahresabschlusses 2012 berichtet das
Rechnungsprüfungsamt gemäß § 156 Abs. 3 NKomVG mit diesem Schlussbericht.

Der Prüfbericht wurde auf Grundlage der Prüfungsleitlinie 260 - Leitlinien zur Berichter-
stattung bei kommunalen Abschlussprüfungen - des Instituts der Rechnungsprüfer er-
stellt.

2. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG

Gegenstand der Prüfung waren der Jahresabschluss 2012 einschließlich des Anhangs
und der Pflichtanlagen gemäß § 128 Abs. 3 NKomVG sowie die Buchführung.

Der Umfang der Prüfung des Jahresabschlusses ergibt sich aus § 156 NKomVG.

Demnach prüft das Rechnungsprüfungsamt den Jahresabschluss dahin, ob

 der Haushaltsplan eingehalten worden ist,

 die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung eingehalten worden sind,
 bei den Erträgen und Aufwendungen sowie bei den Einzahlungen und Auszah-

lungen des kommunalen Geld- und Vermögensverkehrs nach den bestehen-
den Gesetzen und Vorschriften unter Beachtung der maßgebenden Verwal-
tungsgrundsätze und der gebotenen Wirtschaftlichkeit verfahren worden ist,

 sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten,
Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen enthalten sind und
der Jahresabschluss die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage
darstellt.

Hinzugezogen wurden unter anderem:
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 der Haushaltsplan, die Haushaltssatzung und die Genehmigungsunterlagen,
 die Buchhaltung,
 die Nebenbuchhaltung sowie
 die Belege.

Die Prüfung des Jahresabschlusses erfolgte auf Grundlage der Prüfungsleitlinie 200
- Leitlinien zur Durchführung von kommunalen Jahresabschlussprüfungen - des Instituts
der Rechnungsprüfer unter Anwendung des risikoorientierten Prüfungsansatzes.

Die Aufdeckung und Aufklärung von Ordnungswidrigkeiten und strafrechtlichen Tatbe-
ständen, soweit sie nicht die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses betreffen, wa-
ren nicht Gegenstand der Prüfung.

Insbesondere wurden folgende Prüfungshandlungen durchgeführt:

Das Rechnungsprüfungsamt hat geprüft, ob die Nutzungsdauern der Vermögensgegen-
stände auf der Grundlage der vom Niedersächsischen Innenministerium verbindlich vor-
geschriebenen Abschreibungstabelle festgelegt wurden.

Die Werthaltigkeit der Forderungen wurde insbesondere durch eine Analyse der Alters-
struktur geprüft.

Bankbestätigungen von Kreditinstituten wurden von der Gemeinde Stadland vorgelegt.

Die Rückstellungen wurden insbesondere durch Befragung von Mitarbeitern auf Voll-
ständigkeit untersucht. Die zutreffende Ermittlung der Rückstellungshöhe wurde durch
eine stichprobenhafte Prüfung der Berechnungen und eine kritische Beurteilung der vor-
genommenen Schätzungen geprüft.

Zur Prüfung der Pensionsrückstellungen lag dem Rechnungsprüfungsamt die Berech-
nung der Versorgungskasse Oldenburg zum Stichtag 31.12.2012 vor. Auf Grund der
Einschätzung der Qualifikation der Versorgungskasse sowie der Beurteilung von Art und
Umfang der Tätigkeit hat sich das Rechnungsprüfungsamt bei der Prüfung auf die Ar-
beitsergebnisse gestützt.

Die zur Prüfung angeforderten Unterlagen wurden dem Rechnungsprüfungsamt
weitestgehend zur Verfügung gestellt und alle notwendigen Auskünfte wurden von der
Verwaltung erteilt (vgl. auch 4.1.1). 

Am 07.04.2021 wurde dem Rechnungsprüfungsamt die Vollständigkeit und Richtigkeit
des Jahresabschlusses zum 31.12.2012 sowie der vorgelegten Prüfungsunterlagen und
erteilten Auskünfte durch den Bürgermeister der Gemeinde Stadland schriftlich bestä-
tigt.
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Prüfbemerkungen von untergeordneter Bedeutung und solche, die während des Prü-
fungszeitraumes ausgeräumt wurden, sind nicht Inhalt dieses Berichtes.

3. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN

3.1 Wesentliche Prüfungsfeststellungen

Der vorliegende Bericht beinhaltet die Feststellungen des Rechnungsprüfungsamts.
Folgende wesentliche Prüfungsfeststellungen haben sich ergeben:

[B] Für das Haushaltsjahr 2012 bestand keine den Anforderungen der doppischen
Buchführung entsprechende Dienstanweisung i.S.d. § 41 Abs. 1 GemHKVO (vgl.
4.1.1).

[B] Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen i.S.d. § 117 Abs.
1 NKomVG wurden partiell haushaltswirtschaftsrechtlich nicht korrekt beschlossen
(vgl. 5.4.9).

[B] Die Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen und Auszahlungen wurden
im Rechenschaftsbericht nicht gemäß § 20 Abs. 5 S. 2 GemHKVO begründend dar-
gelegt (vgl. 5.4.10).

[B] Ein technisches Abstimmkonto für die Datenübertragung der Lohndaten in die Fi-
nanzbuchhaltung war zum Jahresabschluss 2012 nicht ausgeglichen und fand in der
Finanzrechnung Berücksichtigung (vgl. 4.5).

Im Bericht werden die Prüfungsfeststellungen wie folgt hervorgehoben:

 Beanstandungen durch die Kennzeichnung [B],
 Hinweise durch die Kennzeichnung [H].

Beanstandungen sind kurzfristig abzustellen. Eine Stellungnahme des Bürgermeisters
ist erforderlich.

Hinweise stellen Anregungen des Rechnungsprüfungsamts dar.
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4. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG

4.1 Allgemeines

Gemäß § 110 Abs. 3 NKomVG ist das Rechnungswesen nach den Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung im Rechnungsstil der doppelten Buchführung zu führen.

Gemäß § 35 GemHKVO muss die Buchführung so beschaffen sein, dass sie einem
sachverständigen Dritten innerhalb angemessener Zeit einen Überblick über die Finanz-
vorfälle und über die wirtschaftliche Lage der Kommune vermittelt.

Die Finanzvorfälle müssen sich in ihrer Entstehung und Abwicklung verfolgen lassen.
Die Aufzeichnungen müssen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar
sein.

Wird die Buchführung durch automatische Datenverarbeitung unterstützt, so muss si-
chergestellt werden, dass nur Programme verwendet werden, die mit dem geltenden
Recht übereinstimmen und die für die Kommune zugänglich dokumentiert sind.

Die Gemeinde Stadland nutzt das Programm INFOMA newsystem in der Version
19.2.01 von der Firma Axians Infoma GmbH. Bei dem Programm INFOMA newsystem
handelt es sich um ein Buchhaltungssystem, das die Anforderungen der Doppik in
Niedersachsen insbesondere hinsichtlich der Drei-Komponenten-Rechnung und der
Anlagenbuchhaltung abdeckt. Mit Schreiben vom 20.02.2020 bestätigte die Axians
Infoma GmbH, dass eine Zertifizierung des Buchhaltungsprogramms für andere
Bundesländer erfolgt sei, jedoch eine zertifizierende Stelle für das Bundesland
Niedersachsen nicht existiere. Der Zweckverband KDO, über den die Gemeinde das
Buchhaltungsprogramm bezieht, erklärte mit Schreiben vom 21.12.2020, dass das von
ihm erstellte Template zum Buchhaltungsprogramm bei ordnungsgemäßer Einstellung
und Anwendung des Systems mit dem geltenden Recht gemäß § 37 Abs. 5 Nr. 1
KomHKVO übereinstimme.

4.1.1 Internes Kontrollsystem

Ein Internes Kontrollsystem (IKS) besteht aus den von der Verwaltungsleitung einge-
führten, systematisch gestalteten, technischen und organisatorischen Maßnahmen und
Kontrollen mit dem Ziel

 der Sicherstellung der Recht- und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshan-
delns, 

 der Sicherstellung der Effektivität, Effizienz und Wirtschaftlichkeit von Prozes-
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sen,
 des Vermögensschutzes durch die Verhinderung und Aufdeckung von Vermö-

gensschädigungen aufgrund von Fehlern, Betrug, Untreue und anderen Unre-
gelmäßigkeiten und

 der Sicherstellung der Verlässlichkeit der Daten des Finanz- und Rechnungs-
wesens.

Im Rahmen der Aufbauprüfung des IKS beurteilt das Rechnungsprüfungsamt, ob das
IKS angemessen ausgestaltet und aufgebaut ist. Bei der anschließenden Funktionsprü-
fung wird kontrolliert, inwieweit das System auch in der geplanten Form praktiziert wird
und ob die Maßnahmen wirksam sind.

Eine Richtlinie zur Durchführung der Inventur wurde bisher von der Gemeinde Stadland
nicht erlassen.

Eine Aktivierungsrichtlinie wurde von der Gemeinde Stadland bisher nicht erlassen.

[B] Die Gemeinde legte die "Bewertungsrichtlinie der Gemeinde Jade, Ovelgönne und
Stadland im Rahmen des Umstellungsprozesses auf das Neue Kommunale
Rechnungswesen in Niedersachsen" mit Stand vom 20.01.2009 vor. Die
Bewertungsrichtlinie enthält hinsichtlich der Inventurverfahren lediglich die Aufführung
der rechtlichen Vorschriften. Ausführungen zu vorzunehmenden Inventurwahlrechten
oder der praktischen Umsetzung des Inventurverfahrens im Rahmen des
Jahresabschlusses sind nicht enthalten. Hinsichtlich der Vermögensaktivierung
beziehen sich die Ausführungen ausschließlich auf die Vermögensbewertung im
Rahmen der Erstellung der Ersten Eröffnungsbilanz, für die besondere Vorschriften
galten.

Die Bewertungsrichtlinie ist daher nicht als Inventur- und Aktivierungsrichtlinie bzgl. der
Jahresabschlusserstellung geeignet. Zur Gewährleistung einer ordnungsmäßigen
Vermögenserfassung hat die Gemeinde Stadland eine Inventur- und
Bilanzierungsrichtlinie zu erlassen.

Die zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Erledigung der Zahlungsanweisung, der
Buchführung und der Zahlungsabwicklung erforderliche Dienstanweisung gemäß § 41
Abs. 1 GemHKVO wurde durch den seinerzeit amtierenden Bürgermeister am
28.01.2013 erlassen. Diese Dienstanweisung enthält die Mindestregelungen gemäß §
41 Abs. 2 GemHKVO.

Die Gemeinde Stadland hat die in

 § 28 S. 2 GemHKVO - Sicherheitsanforderungen an Geldanlagen,
 § 39 Abs. 4 GemHKVO - Verantwortliche für die Aufbewahrung von Unterla-

gen,
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 § 40 Abs. 3 S. 2 und 4 S. 1 GemHKVO - Unterschriftsbefugnisse Kassenan-
ordnungen

 genannten notwendigen Regelungen erlassen.

[B] Jedoch war während des Haushaltsjahres 2012 noch die auf Basis der kameralisti-
schen Buchführung ausgeführte "Dienstanweisung für die Gemeindekasse der Gemein-
de Stadland" mit Stand vom 21.05.2007 in Kraft. Die Dienstanweisung enthielt insbe-
sondere keine Regelungen zu den Sicherheitsanforderungen für Geldanlagen und hat
für das Haushaltsjahr 2012 insoweit nicht den gesetzlichen Anforderungen entsprochen.

Ein zentrales Vertragsregister über alle wesentlichen Verträge der Gemeinde Stadland
wird nicht geführt.

[B] Aufgrund der Größe der Gemeinde wird ein zentrales Vertragsregister grundsätzlich
nicht als erforderlich erachtet. Im Rahmen der Prüfung konnte die Gemeinde jedoch zu
zwei Vorgängen keine Verträge und bei einem weiteren Vorgang keinen
unterschriebenen Vertrag vorlegen. Die Buchungsbelege und die begründenden
Unterlagen des Jahresabschlusses sind gemäß § 39 Abs. 2 GemHKVO zehn Jahre
aufzubewahren. Die Frist beginnt dabei erst zum 01.01. des Jahres, nach dem der
Jahresabschluss beschlossen worden ist. Insofern hätten die Verträge noch vorliegen
müssen. Prüfseitig wird daher ein zentrales Vertragsregister empfohlen. Die Gemeinde
erklärte mit E-Mail vom 10.11.2020, dass sich ein zentrales Vertragsregister derzeit im
Aufbau befinde.

Ein zentrales Prozessregister über alle wesentlichen gerichtlichen Verfahren der
Gemeinde Stadland wird nicht geführt.

Aufgrund der Größe der Gemeinde erscheint ein zentrales Prozessregister nicht
notwendig. Es ergaben sich keine Hinweise auf weitere, nicht im Jahresabschluss
berücksichtigte Rechtsstreitigkeiten.

Nach Auffassung des Rechnungsprüfungsamts verfügte die Gemeinde Stadland für das
Haushaltsjahr 2012 unter Berücksichtigung der vg. Sachverhalte insgesamt nicht über
ein angemessenes, der Größe der Verwaltung entsprechendes, rechnungslegungsbe-
zogenes internes Kontrollsystem.

4.1.2 Inventur

Die Gemeinde Stadland  hat gem. § 37 Abs. 1 S. 1 GemHKVO zum Schluss eines je-
den Haushaltsjahres eine Inventur durchzuführen. Die Inventur erfolgt grundsätzlich
gem. § 37 Abs. 1 S. 2 GemHKVO durch eine körperliche Bestandsaufnahme. 
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Auf eine körperliche Bestandsaufnahme kann insbesondere bei Vermögensgegenstän-
den verzichtet werden, sofern anhand vorhandener Verzeichnisse oder durch ein Fort-
schreibungsverfahren gem. § 38 Abs. 1 S. 1 und 2 GemHKVO gesichert ist, dass das
Inventar die tatsächlichen Verhältnisse zutreffend darstellt.

Die durchgeführte Inventur entspricht nach der Feststellung des Rechnungsprüfungs-
amts den gesetzlichen Vorschriften.

4.1.3 Buchführung

Das Rechnungswesen umfasst die Finanzbuchhaltung, inklusive einer Debitoren- und
Kreditorenbuchhaltung, sowie die Anlagenbuchhaltung.

Die Gemeinde Stadland verwendet für das Haushalts- und Rechnungswesen die Soft-
ware INFOMA newsystem in der Version 19.2.0.1 von der Firma Axians Infoma GmbH.

Die Finanzbuchhaltung in der Gemeinde Stadland ist dezentral organisiert. Lediglich die
Anlagenbuchhaltung wird zentral in der Kämmerei für die gesamte Verwaltung wahrge-
nommen.

[B] Für das Finanzbuchhaltungssystem sind gemäß § 41 Abs. 2 Nr. 2 lit. b) GemHKVO
Zugriffsberechtigungen für die Nutzer-/innen in einer Dienstanweisung festzulegen. Eine
Dienstanweisung über die Berechtigungsvergabe für das Finanzbuchhaltungssystem
wurde seitens der Gemeinde bis zum Zeitpunkt der Prüfung nicht erlassen. Mit dem
"Bericht über die unvermutete örtliche Kassenprüfung bei der Gemeindekasse Stadland
Haushaltsjahr 2014" vom 20.02.2014 wurde die Gemeinde auf die Erforderlichkeit der
Erstellung einer entsprechenden Dienstanweisung hingewiesen. In den Folgejahren bis
einschließlich zum Haushaltsjahr 2019 wurde der Hinweis auf die fehlende
Dienstanweisung bei den jährlich vorgenommenen Kassenprüfungen stets wiederholt.

Die Gemeinde Stadland hat die Berechtigungsvergabe für die Nutzer/-innen des
Finanzbuchhaltungssystems in einer Dienstanweisung festzulegen.

Die  Anforderungen an die Buchführung sowie an Bücher und Belege ergeben sich aus
den §§ 34 ff GemHKVO.

Insbesondere muss nach § 35 Abs. 1 GemHKVO die Buchführung so beschaffen sein,
dass sie einem sachverständigen Dritten innerhalb angemessener Zeit einen Überblick
über die Finanzvorfälle und über die wirtschaftliche Lage vermittelt.

Die Geschäftsvorfälle wurden vollständig, fortlaufend und zeitgerecht erfasst. Die Bu-
chungen wurden ordnungsgemäß angewiesen, ausreichend erläutert und die Belege
übersichtlich abgelegt.
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Das Land Niedersachsen hat einen verbindlichen Kontenrahmen erstellt. Auf dieser
Grundlage hat die Gemeinde Stadland gemäß § 35 Abs. 4 GemHKVO für die eingerich-
teten Konten einen Kontenplan zu erstellen.

Für die vorhandenen Konten wurde gemäß § 35 Abs. 4 GemHKVO ein Kontenplan ein-
gerichtet. Dieser Kontenplan wurde auf Grundlage des vom LSKN bekannt gegebenen
Kontenrahmens gegliedert und hinsichtlich der besonderen Erfordernisse der Gemeinde
Stadland weiter differenziert.

Die Buchführung  entspricht nach der Feststellung des Rechnungsprüfungsamts den
gesetzlichen Vorschriften.

4.2 Jahresabschluss

Der Jahresabschluss ist gemäß § 128 Abs. 1 NKomVG nach den Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung klar und übersichtlich aufzustellen und soll ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage ver-
mitteln.

Er besteht gemäß § 128 Abs. 2 NKomVG aus

1. einer Ergebnisrechnung,
2. einer Finanzrechnung,
3. einer Bilanz und
4. einem Anhang.

Gemäß § 128 Abs. 3 NKomVG sind dem Anhang

1. ein Rechenschaftsbericht,
2. eine Anlagenübersicht,
3. eine Schuldenübersicht,
4. eine Forderungsübersicht und
5. eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushalts-

ermächtigungen

beizufügen.

Die für den Jahresabschluss vorgeschriebenen Bestandteile und Anlagen liegen voll-
ständig vor.

Gemäß § 129 Abs. 1 NKomVG ist der Jahresabschluss innerhalb von drei Monaten
nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen. Der Bürgermeister stellt die Vollständig-
keit und Richtigkeit fest und legt ihn mit dem Schlussbericht der Rechnungsprüfung und
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einer eigenen Stellungnahme dem Rat vor, der über den Jahresabschluss und die Ent-
lastung beschließt. Der Rat beschließt über die Abschlüsse und die Entlastung des
Bürgermeisters bis spätestens zum 31. Dezember des Jahres, das auf das Haushalts-
jahr folgt.

Der Bürgermeister hat am 31.08.2020 die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresab-
schlusses (1. Fassung) gemäß § 129 Abs. 1 S. 2 NKomVG festgestellt.

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses (2. Fassung) nach Beendi-
gung der Prüfung wurde vom Bürgermeister am 12.03.2021 festgestellt.

Die gesetzlich geregelte Frist zur Vorlage des Jahresabschlusses wurde somit nicht ein-
gehalten. Der Jahresabschluss wurde über sieben Jahre verspätet vorgelegt.

4.3 Bilanz

§ 54 GemHKVO schreibt für die Aufstellung der Bilanz eine Kontenform, die einzelnen
Gliederungspositionen der Aktiv- und Passivseite und notwendige Hinweise unter der
Bilanz vor.

Die diesem Prüfbericht zugrunde liegende Bilanz berücksichtigt diese Vorgaben.
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4.3.1 Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundlagen

Es wird auf die Angaben im Anhang (Anlage 7.1.5) verwiesen. 

Über die im Anhang dargestellten und ausgeübten Bilanzierungs- und Bewertungswahl-
rechte hinaus hat die Gemeinde Stadland keine weiteren ausgeübt. 

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und die wertbestimmenden Faktoren wur-
den mit Ausnahme der Sonderregelungen für die Erste Eröffnungsbilanz unverändert
angewandt.

Im Berichtsjahr waren keine sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen mit wesentlichen
Auswirkungen auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses zu verzeichnen.

4.3.2 Immaterielles Vermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände sind durch Entgelt erworbene Rechte, die zu An-
schaffungskosten zu bewerten sind. Geleistete Investitionszuweisungen sind nur dann
zu aktivieren, wenn ihnen eine Gegenleistungsverpflichtung gegenübersteht.

Das immaterielle Vermögen stellt sich zum Abschlussstichtag wie folgt dar:

1. Immaterielles Vermögen €214.730,18
1.2 Lizenzen €62.505,42
1.3 Ähnliche Rechte €117.433,10
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse €34.791,66

Die Immateriellen Vermögensgegenstände wurden nach den gesetzlichen Bestimmun-
gen sowie den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung angesetzt und bewertet.

4.3.3 Sachvermögen

Zum Sachvermögen nach der GemHKVO zählt sowohl das Sachvermögen, welches
langfristig bzw. auf Dauer in der Kommune genutzt werden soll, aber auch Sachvermö-
gen, welches kurzfristig für die Herstellung kommunaler Leistungen eingesetzt bzw. ver-
äußert werden soll. Eine Differenzierung zwischen Anlage- und Umlaufvermögen erfolgt
in der GemHKVO nicht. Das Sachvermögen umfasst sowohl bewegliche als auch unbe-
wegliche Vermögensgegenstände. 

Das Sachvermögen stellt einen wesentlichen Teil des Vermögens der Gemeinde
Stadland dar und setzt sich zum Jahresabschluss 2012 aus folgenden Positionen zu-
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sammen:

2. Sachvermögen €24.987.534,84
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte €1.306.365,23
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte €13.438.326,34
2.3 Infrastrukturvermögen €7.516.965,97
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken €1.128.212,08
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler €265.126,77
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge €440.098,27
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere €191.264,06
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau €701.176,12

Das Sachvermögen wurde nach den gesetzlichen Bestimmungen sowie den Grundsät-
zen ordnungsmäßiger Buchführung angesetzt und bewertet.

4.3.4 Finanzvermögen

Das Finanzvermögen der Gemeinde Stadland setzt sich zum Jahresabschluss 2012 wie
folgt zusammen:

3. Finanzvermögen €8.614.139,46
3.2 Beteiligungen €115.442,58
3.4 Ausleihungen €163.794,54
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen €7.828.115,31
3.7 Forderungen aus Transferleistungen €34.329,16
3.8 Privatrechtliche Forderungen €438.478,65
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände €33.979,22

Das Finanzvermögen wurde nach den gesetzlichen Bestimmungen sowie den Grund-
sätzen ordnungsmäßiger Buchführung angesetzt und bewertet.

4.3.5 Liquide Mittel

Der § 59 Nr. 34 GemHKVO definiert Liquide Mittel als flüssige Mittel, bestehend aus
dem Bargeld, den Guthaben auf laufenden Konten bei Kreditinstituten sowie Schecks
und Geldanlagen aus dem Kassenbestand, die kurzfristig zur Begleichung von Zah-
lungsverpflichtungen zur Verfügung stehen.

Zum Jahresabschluss 2012 betrugen die Liquiden Mittel 2.743.511,52 €.

Die Liquiden Mittel wurden nach den gesetzlichen Bestimmungen sowie den Grundsät-
zen ordnungsmäßiger Buchführung angesetzt und bewertet.
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4.3.6 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind in die Bilanz aufzunehmende Korrekturpo-
sten. Ihre Aufgabe besteht darin, eine periodengerechte Erfolgsermittlung zu gewährlei-
sten. Sie werden gebildet, wenn Ausgaben geleistet werden, die erst im Folgejahr Auf-
wand darstellen. Sie sind in späteren Haushaltsjahren aufzulösen, wenn der entspre-
chende Aufwand entstanden ist.

Die Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betrugen zum Jahresabschluss 2012
68.966,03 €.

Die Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den gesetzlichen Bestimmun-
gen sowie den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung angesetzt und bewertet.

4.3.7 Nettoposition

Die Nettoposition bezeichnet die Differenz zwischen dem Wert aller Vermögensgegen-
stände auf der Aktivseite der Bilanz und der Summe der Schulden, Rückstellungen und
der passiven Rechnungsabgrenzungsposten auf der Passivseite der Bilanz.

Zur Nettoposition gehören gemäß § 54 Abs. 4 GemHKVO die Bilanzpositionen Basis-
Reinvermögen, Rücklagen, Jahresergebnis und Sonderposten.

Die Nettoposition der Gemeinde Stadland setzt sich zum Jahresabschluss 2012 wie
folgt zusammen:

1. Nettoposition €31.741.724,75
1.1 Basis-Reinvermögen  €20.219.030,91
1.1.1 Reinvermögen €20.219.030,91
1.3 Jahresergebnis €4.814.928,49
1.3.2 Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag €4.814.928,49
1.4 Sonderposten €6.707.765,35
1.4.1 Investitionszuweisungen und- zuschüsse €5.820.917,38
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte €704.244,43
1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten €181.959,43
1.4.6 Sonstige Sonderposten €644,11

Die Nettoposition wurde nach den gesetzlichen Bestimmungen sowie den Grundsätzen
ordnungsmäßiger Buchführung angesetzt und bewertet.
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4.3.8 Schulden

Schulden sind alle Geldschulden und Verbindlichkeiten, die dem Grunde, der Höhe und
der Fälligkeit nach feststehen.

Zum Jahresabschluss 2012 betrugen die Schulden 2.351.172,21 €.

Der Betrag setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

2. Schulden €2.351.172,21
2.1 Geldschulden €2.158.986,45
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen €2.158.986,45
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen €128.312,97
2.4 Transferverbindlichkeiten €15.837,71
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuw. und Zusch. f. lfd. Zwecke €912,71
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten €14.925,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten €48.035,08
2.5.1 Durchlaufende Posten €47.975,08
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer €24.512,10
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten €23.462,98
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten €60,00

Die Schulden wurden nach den gesetzlichen Bestimmungen sowie eingeschränkt nach
den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung angesetzt und bewertet.

[H] Die Abrechnungs- und Buchungssystematiken im Bereich der durchlaufenden Po-
sten sind z. T. nicht hinreichend strukturiert und dokumentiert. Das Rechnungsprüfungs-
amt empfiehlt die Einführung von verbindlichen Buchungs- bzw. Handlungsanweisun-
gen für die verantwortlichen Mitarbeiter/-innen.
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4.3.9 Rückstellungen

Rückstellungen werden für Verpflichtungen gebildet, die dem Grunde nach feststehen,
bei denen aber Höhe und/oder Fälligkeit noch ungewiss sind.

Die Bilanzposition setzt sich zum Jahresabschluss 2012 wie folgt zusammen:

3. Rückstellungen €2.446.680,59
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen €2.315.411,35
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen €97.709,77
3.8 Andere Rückstellungen €33.559,47

Für erkennbare Risiken wurden Rückstellungen in einem nach vernünftiger Beurteilung
notwendigen Maße gebildet.

4.3.10 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind in die Bilanz aufzunehmende Korrekturpo-
sten. Ihre Aufgabe besteht darin, eine periodengerechte Erfolgsermittlung zu gewährlei-
sten. Sie werden gebildet, wenn Einnahmen eingehen, die erst im Folgejahr Ertrag dar-
stellen. Sie sind in späteren Haushaltsjahren aufzulösen, wenn der entsprechende Er-
trag entstanden ist.

Die Passiven Rechnungsabgrenzungsposten betrugen zum Jahresabschluss 2012
89.304,48 €.

4.3.11 Angaben unter der Bilanz

Gemäß § 54 Abs. 5 GemHKVO sind unter der Bilanz, sofern sie nicht auf der Passivsei-
te auszuweisen sind, die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, insbe-
sondere:

• Haushaltsreste,
• Bürgschaften,
• Gewährleistungsverträge,
• in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen,
• Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften sowie
• über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge.

Die Regelung des § 54 Abs. 5 GemHKVO soll dem Bilanzadressaten eine möglichst
umfassende Beurteilung der Risiken ermöglichen.
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Die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre wurden ordnungsgemäß unter der Bilanz
vermerkt.

4.4 Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung sind gemäß § 50 Abs. 1 und 2 GemHKVO die dem Haushalts-
jahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenübergestellt. Erträge und Auf-
wendungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden. Für die Rechnungslegung ist
eine Staffelform vorgeschrieben.

Die formalen Anforderungen des § 50 Abs. 1 und 2 GemHKVO sind durch die vorgeleg-
te Ergebnisrechnung erfüllt.

4.4.1 Teilergebnisrechnungen

Die Teilergebnisrechnungen sind nach § 50 Abs. 3 GemHKVO entsprechend den Rege-
lungen aufzustellen, die auch für die Ergebnisrechnung gelten.

Die formalen Anforderungen des § 50 Abs. 3 GemHKVO sind durch die vorgelegten
Teilergebnisrechnungen erfüllt.

4.5 Finanzrechnung

In der Finanzrechnung sind nach § 51 GemHKVO die in dem Haushaltsjahr eingegan-
genen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen auszuweisen.

Die gemäß § 51 GemHKVO vorgeschriebene Gliederung und Staffelung wird mit der
vorgelegten Finanzrechnung eingehalten.

[B] In der Kontengruppe 27. "Haushaltsunwirksame Auszahlungen" hat die Gemeinde
Stadland im Jahresabschluss 2012 das Konto 9999994 "Dummy Finanzrechnung LO-
GA" mit einem Betrag i.H.v. 15.812,39 € im Soll bebucht. Dummy-Konten müssen zum
Bilanzstichtag ausgeglichen und dürfen nicht im Jahresabschluss ausgewiesen sein.

Die Gemeinde Stadland konnte den Sachverhalt hierzu während der Prüfung nicht klä-
ren. Da die Finanzrechnung insgesamt mit der Veränderung der Liquiden Mittel überein-
stimmt, wurde sich prüfseitig mit einer abschließenden Klärung des Sachverhalts im
Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses 2013 einverstanden erklärt.
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Die Finanzrechnung der Gemeinde Stadland wurde insoweit nicht korrekt ausgeführt.

4.5.1 Teilfinanzrechnungen

Die Teilfinanzrechnungen sind als Bestandteil des Jahresabschlusses in diese Prüfung
einbezogen worden.

Die Teilfinanzrechnungen entsprechen der gemäß § 51 Abs. 3 GemHKVO vorgeschrie-
benen Staffelform, die Gliederung wird den gesetzlichen Bestimmungen gerecht.

4.6 Anhang

In den Anhang als Teil des Jahresabschlusses nach § 128 Abs. 2 Nr. 4 NKomVG sind
gemäß § 55 Abs. 1 GemHKVO diejenigen Angaben aufzunehmen, die zu den einzelnen
Posten der Bilanz und der Ergebnis- und Finanzrechnung zum Verständnis sachver-
ständiger Dritter notwendig und vorgeschrieben sind. Dabei sind die wichtigsten Ergeb-
nisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von
den Haushaltsansätzen als auch von den Vorjahresergebnissen im Anhang zu erläu-
tern.

Insbesondere sind nach  § 55 Abs. 2 GemHKVO

 die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie Abweichun-
gen von den bisher angewandten Methoden und deren Auswirkungen,

 Art und Höhe wesentlicher außerordentlicher Aufwendungen und Erträge,
 Angaben über die Einbeziehung von Fremdkapitalzinsen in Herstellungswerte,
 Haftungsverhältnisse, auch wenn Rückforderungsansprüche dagegen stehen,
 Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können und
 noch nicht abgedeckte Fehlbeträge, nach Jahren getrennt,

anzugeben und zu erläutern.

Der Anhang enthält die gemäß § 55 GemHKVO notwendigen Erläuterungen der Bilanz,
der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung, insbesondere die angewandten
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze, sowie die sonstigen Pflichtangaben.
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4.7 Anlagen zum Anhang

Als Anlagen zum Anhang sind dem Jahresabschluss gemäß § 128 Abs. 3 NKomVG
i.V.m. § 56 GemHKVO ein Rechenschaftsbericht, eine Anlagenübersicht, eine Schul-
denübersicht, eine Forderungsübersicht und eine Übersicht über die in das folgende
Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen beizufügen.

Die Gemeinde Stadland hat neben den vorgenannten Pflichtanlagen dem Jahresab-
schluss noch folgende Anlage beigefügt:

Rückstellungsübersicht.

Die Gemeinde Stadland hat einen Anhang mit allen erforderlichen Anlagen erstellt.

4.7.1 Rechenschaftsbericht

Im Rechenschaftsbericht sind gemäß § 57 Abs. 1 GemHKVO der Verlauf der Haus-
haltswirtschaft und die finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde Stadland nach den tat-
sächlichen Verhältnissen darzustellen. Dabei ist eine Bewertung des Jahresabschlusses
vorzunehmen.

Ferner sind Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haus-
haltsjahres eingetreten sind, darzulegen. Gleiches gilt für zu erwartende mögliche fi-
nanzwirtschaftliche Risiken für die Aufgabenerfüllung.

Der vom Bürgermeister aufgestellte und unterschriebene Rechenschaftsbericht ist die-
sem Bericht als Anlage 7.2.1 beigefügt.

Im Rechenschaftsbericht wurden nach Auffassung des Rechnungsprüfungsamts folgen-
de wesentliche Aussagen zum Verlauf der Haushaltswirtschaft und zur finanzwirtschaft-
lichen Lage der Gemeinde Stadland getroffen:

"Insgesamt hat sich das Ergebnis der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben
gegenüber der Planung um 5.195.657,42 EUR erhöht Die Gewerbesteuer liegt mit
einem Ergebnis von 7.734.111,19 EUR um 166 % über dem Planansatz. Und beruht
darauf, dass ein großer Gewerbesteuerzahler rd. 7,7 Mio. für vorangegangene
Geschäftsjahre nachzahlen musste." 

"Der Großteil der steuerlichen Forderungen bezieht sich auf offene
Gewerbesteuerforderungen."

"Der Ansatz bei der Kostenerstattungen von Gemeinden wurde bei der Mitnutzung
von Schulsportstätten bei einem Debitor mit 217.900 € zu hoch angesetzt. Die
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Kostenerstattung belief sich auf rd. 45.544,64 €. Eine Anpassung der Planung wurde
in den darauffolgenden Jahren vorgenommen."

Des Weiteren wurden im Rechenschaftsbericht nach Auffassung des Rechnungsprü-
fungsamts keine wesentlichen Aussagen über mögliche finanzwirtschaftliche Risiken,
die für die Aufgabenerfüllung von besonderer Bedeutung sind, getroffen.

Die Prüfung ergab, dass der Rechenschaftsbericht 

 mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht,
 insgesamt eine zutreffende Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Lage der

Gemeinde Stadland wiedergibt,
 keine Darstellung der zukünftigen Entwicklung der Gemeinde Stadland enthält,

 keine Darstellung möglicher finanzwirtschaftlicher Risiken, die für die Aufga-
benerfüllung von besonderer Bedeutung sind, enthält,

 nicht alle weiteren nach § 57 GemHKVO erforderlichen Angaben und Erläute-
rungen enthält.

4.7.2 Anlagenübersicht

Die Anlagenübersicht ermöglicht eine detaillierte Übersicht über die Entwicklung der ein-
zelnen Posten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens. Sie bietet damit z.B.
Anhaltspunkte für eine Überalterung des Anlagevermögens.

Die Prüfung der Anlagenübersicht ergab keine Beanstandungen.

4.7.3 Schuldenübersicht

Die Schuldenübersicht soll einen Überblick über den Zeitpunkt des Abflusses der liqui-
den Mittel ermöglichen, der durch die Schulden der Kommune entsteht.

Um dies zu ermöglichen, werden die Beträge der Schulden nach ihren jeweiligen Rest-
laufzeiten unterteilt.

4.7.4 Forderungsübersicht

In der Forderungsübersicht werden die Forderungen der Kommune zum 31.12. des
Haushaltsjahres nachgewiesen. Die Forderungen werden nach ihren jeweiligen Rest-
laufzeiten unterteilt.
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4.7.5 Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltser-
mächtigungen 

In der Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigun-
gen sind

 die Haushaltsreste für Aufwendungen (die als Klammerzusatz auf der Passiv-
seite der Bilanz angebracht werden) und

 die Haushaltsreste für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (die gemäß § 54
Abs. 5 GemHKVO unter der Bilanz vermerkt werden)

und die dort in einer Summe angegeben werden, einzeln darzustellen.

Die Prüfung der Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltser-
mächtigungen führte zu folgenden Beanstandungen:

[B] Insbesondere bei den Übertragungen der investiven Haushaltsermächtigungen
wurden die einzelnen Maßnahmen trotz erheblichen finanziellen Umfangs
zusammengefasst dargestellt. Eine zusammenfassende Darstellung ist jedoch gemäß §
20 Abs. 5 S. 2 GemHKVO ausschließlich für unwesentliche Beträge zulässig.

4.8 Fazit

Das Rechnungsprüfungsamt kommt zu dem Ergebnis, dass der Jahresabschluss zum
31.12.2012 ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterla-
gen abgeleitet worden ist und den gesetzlichen Vorschriften entspricht.
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5. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR HAUSHALTSWIRT-
SCHAFT

5.1 Grundlagen der Haushaltswirtschaft

Für die Haushaltswirtschaft sind die Regelungen der §§ 110 ff NKomVG maßgeblich.

Hervorzuheben ist die Verpflichtung der Gemeinde, die Haushaltswirtschaft so zu pla-
nen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist.

Dementsprechend ist der Haushalt sparsam und wirtschaftlich und nach den Grundsät-
zen ordnungsmäßiger Buchführung im Rechnungsstil der doppelten Buchführung zu
führen. Dabei soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung aus-
geglichen sein.

5.2 Haushaltswirtschaftliche Organisation

Gemäß § 21 Abs. 1 GemHKVO hat die Kommune nach wirtschaftlichen und örtlichen
Bedürfnissen eine Kosten- und Leistungsrechnung, ein Controlling und ein unterjähriges
Berichtswesen einzuführen.

Eine Kosten- und Leistungsrechnung besteht bisher noch nicht.

Die Einführung eines Controllings ist bisher nicht erfolgt.

Ein unterjähriges Berichtswesen wurde in eingeschränktem Maße bereits durchgeführt.

[B]  Die Gemeinde Stadland erfüllt somit nicht die Anforderungen des § 21 Abs. 1
GemHKVO. Mit E-Mail vom 10.11.2020 hat die Gemeinde bestätigt, dass die vg.
haushaltswirtschaftlichen Instrumentarien bis zum Prüfungszeitpunkt  nicht bzw.
lediglich in eingeschränktem Maße eingeführt worden seien. Das Berichtswesen wird
lediglich derart ausgestaltet, dass die politischen Vertreter ohne feste Terminierung über
das Ergebnis des lfd. Haushaltsjahres und partiell über den aktuellen Sachstand
größerer Maßnahmen informiert werden.

Die Gemeinde Stadland hat die vg. haushaltswirtschaftlichen Instrumentarien im
Rahmen der gesetzlichen Erforderlichkeit in die Durchführung des Haushalts zu
implementieren.
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5.3 Haushaltswirtschaftliche Instrumente

5.3.1 Teilhaushalte

Gemäß § 4 Abs. 1 GemHKVO wird der Haushalt in Teilhaushalte gegliedert und die
Verantwortung für den Teilhaushalt einer Organisationseinheit im Rahmen der örtlichen
Verwaltungsgliederung zugeordnet.

Die Gliederung des Haushalts der Gemeinde Stadland in Teilhaushalte entspricht der
örtlichen Verwaltungsgliederung.

Die Verantwortung für einzelne Teilhaushalte ist ordnungsgemäß einer bestimmten Or-
ganisationseinheit im Rahmen der Verwaltungsgliederung zugeordnet.

Für jeden Teilergebnishaushalt wurde ordnungsgemäß ein Jahresergebnis gemäß § 2
Abs. 5 GemHKVO  dargestellt.

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen wurden nicht in die je-
weiligen Teilhaushalte aufgenommen.

5.3.2 Produkte

Gemäß § 4 Abs. 7 GemHKVO sind in jedem Teilhaushalt die wesentlichen Produkte mit
den dazugehörigen Leistungen und die zu erreichenden Ziele mit den jeweils geplanten
Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung abzubilden.

Ziele und Kennzahlen sollen gemäß § 21 Abs. 2 i.V.m. § 6 GemHKVO zur Grundlage
von Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden.

Die wesentlichen Produkte mit den dazugehörenden Leistungen und die zu erreichen-
den Ziele mit den dazu geplanten Maßnahmen wurden nicht hinreichend beschrieben.
Kennzahlen zur Zielerreichung wurden nicht bestimmt.

Die Gemeinde Stadland hat für künftig aufzustellende Haushaltspläne geplante Maß-
nahmen, Ziele und Kennzahlen bei den wesentlichen Produkten abzubilden. 

[H] Die Gemeinde bildet im Haushaltsplan derzeit alle zu erstellende Produkte ab. Prüf-
seitig wird empfohlen, lediglich die wesentlichen Produkte gemäß § 4 Abs. 7 GemHKVO
darzustellen.

Der gemäß § 178 Abs. 4 NKomVG  i.V.m. § 4 Abs. 2 GemHKVO von der Landesstati-
stikbehörde erstellte Produktrahmen sowie die Zuordnungsvorschriften wurden einge-
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halten.

5.3.3 Budgets

Gemäß § 4 Abs. 3 GemHKVO können Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen
oder Produkte, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, durch
Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) erklärt werden. Die Verant-
wortung für ein Budget wird einer bestimmten Organisationseinheit im Rahmen der Ver-
waltungsgliederung zugeordnet.

Die Bildung eines Budgets hat zur Folge, dass gemäß § 19 Abs. 1 GemHKVO Ansätze
für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets gegensei-
tig deckungsfähig sind und gemäß § 20 Abs. 2 GemHKVO Ermächtigungen für Aufwen-
dungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets übertragbar
werden.

Die von der Gemeinde Stadland gebildeten Budgets entsprechen den Voraussetzungen
des § 4 Abs. 3 GemHKVO.

Sie umfassen einen funktional begrenzten Aufgabenbereich, der aus einer Verwaltungs-
einheit -in der Regel mit Einrichtungs-, Betriebs- oder Unternehmenscharakter- besteht,
dem zusammengehörige Produkte zugeordnet sind und der dezentral geleitet wird.

Die Verantwortung für einzelne Budgets ist jeweils einer bestimmten Organisationsein-
heit im Rahmen der Verwaltungsgliederung zugeordnet.

[H] Die Budgets, Haushaltsvermerke und Übertragungsvermerke im Haushaltsplan soll-
ten mit dem nächsten zu beschließenden Haushalt angepasst werden. 

In den von der Gemeinde Stadland mit  Haushaltsplan 2012 beschlossenen Vermerken
ist eine Vielzahl von Ausführungen obsolet, da diese bereits durch die
Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung gesetzlich festgeschrieben sind.

Weiterhin sind Ausführungen partiell
- nicht eindeutig formuliert, sodass dem jeweiligen Vermerk nicht der bezweckte Rege-

lungsgehalt zu entnehmen ist,
- widersprüchlich formuliert, sodass diese nicht von den Regelungen der GemHKVO ab-

gedeckt werden und
- aus prüfseitiger Sicht nicht i.S.d. der Budgetverantwortung gemäß § 4 Abs. 3

GemHKVO gefasst worden.
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5.4 Haushaltswirtschaftliche Prozesse

5.4.1 Feststellung der Ersten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012

Die Erste Eröffnungsbilanz mit Stichtag zum 01.01.2012 wurde gemäß Art. 6 Abs. 8
GemHausRNeuOG am 05.03.2020 vom Rat beschlossen.

Der Beschluss wurde gemäß § 129 Abs. 2 NKomVG am 13.03.2020 entsprechend der
Hauptsatzung öffentlich bekannt gemacht.

Die öffentliche Auslegung der Ersten Eröffnungsbilanz erfolgte in der Zeit vom
16.03.2020 bis 23.05.2020.

In der Bekanntmachung wurde auf die Auslegung hingewiesen.

5.4.2 Erlass der Haushaltssatzung

Haushaltssatzung 1. Nachtragshaushalts-
satzung

beschlossen am: 15.03.2012 28.06.2012

vorgelegt am: 21.03.2012 29.06.2012

genehmigt am: 24.04.2012 06.08.2012

bekannt gemacht am: 11.05.2012 17.08.2012

in Kraft getreten am: 24.05.2012 30.08.2012

5.4.3 Vorläufige Haushaltsführung

Die Vorschriften der vorläufigen Haushaltsführung gemäß § 116 NKomVG sind für den
Fall maßgebend, dass bei Beginn des Haushaltsjahres die Haushaltssatzung noch nicht
wirksam ist.

Die Haushaltssatzung der Gemeinde Stadland wurde erst im laufenden Haushaltsjahr
am 24.05.2012 wirksam, so dass es bis zu diesem Zeitpunkt nur zulässig war,

 Aufwendungen entstehen zu lassen und Auszahlungen zu leisten, zu denen
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die Gemeinde Stadland rechtlich verpflichtet war oder die für die Weiterführung
notwendiger Aufgaben unaufschiebbar waren, und in diesem Rahmen insbe-
sondere Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen fortzusetzen, für
die im Haushaltsplan eines Vorjahres Beträge vorgesehen waren und

 Kredite umzuschulden.

Mit Schreiben vom 02.11.2011 wies der Bürgermeister die Fachbereiche auf die vorläu-
fige Haushaltsführung für das Haushaltsjahr 2012 und die damit verbundenen Ein-
schränkungen hin.

Verstöße gegen die vorläufige Haushaltsführung wurden im Haushaltsjahr 2012 nicht
festgestellt.

5.4.4 Festsetzungen des Haushaltsplanes

Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtbetrag 0,00 €

Steuersätze

Grundsteuer A 350 v.H.

Grundsteuer B 350 v.H.

Gewerbesteuer 390 v.H.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Unerheblichkeitsgrenze (§ 117 Abs. 1
Satz 2 NKomVG)

2.500,00 €

Stellenplan

Im Stellenplan der Gemeinde Stadland sind insgesamt 112 Stellen enthalten. Hiervon
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entfallen 108 Stellen auf Beschäftigte und 4 Stellen auf Beamte. Die zuständige Kom-
munalaufsicht hat den Stellenplan nicht beanstandet.

5.4.5 Ausführung des Haushaltsplanes

Ergebnishaushalt

Haushaltsplan Jahresabschluss

Ordentliche Erträge 8.976.900,00 € 14.130.397,40 €

Ordentliche Aufwendun-
gen

8.907.050,00 € 9.491.300,81 €

Haushaltsplan Jahresabschluss

Außerordentliche Erträge 0,00 € 215.045,03 €

Außerordentliche Auf-
wendungen

0,00 € 39.213,13 €

Finanzhaushalt

Haushaltsplan Jahresabschluss

Einzahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit

8.721.300,00 € 5.738.215,64 €

Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit

8.814.100,00 € 8.128.537,22 €

Haushaltsplan Jahresabschluss

Einzahlungen für Investiti-
onstätigkeit

359.500,00 € 106.117,41 €
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Auszahlungen für Investi-
tionstätigkeit

1.469.400,00 € 1.080.850,13 €

Haushaltsplan Jahresabschluss

Einzahlungen für Finan-
zierungstätigkeit

0,00 € 175.000,00 €

Auszahlungen für Finan-
zierungstätigkeit

51.800,00 € 51.618,22 €

5.4.6 Kreditaufnahmen

Haushaltsplan Jahresabschluss  

Kredite für Investitionen
und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen
(Kreditermächtigung)

0,00 € 175.000,00 €

Die Kreditaufnahme i.H.v. 175.000,00 Euro wurde durch eine nicht in Anspruch genom-
mene Kreditermächtigung in entsprechender Höhe aus dem Haushaltsjahr 2011 legiti-
miert.

5.4.7 Verpflichtungsermächtigungen

Die Gemeinde Stadland ist im Haushaltsjahr 2012 keine Verpflichtungen zur Leistung
von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eingegan-
gen, die folgende Haushaltsjahre belasten.

5.4.8 Liquiditätskredite

Nach § 122 NKomVG können Kommunen zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlun-
gen Liquiditätskredite bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag
aufnehmen, soweit der Kasse keine anderen Mittel zur Verfügung stehen.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite in der Haushaltssatzung wurde gegenüber dem
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Vorjahr um 500.000,00 € auf 1.000.000,00 € gesenkt.

Der Höchstbetrag wurde im Haushaltsjahr 2012 nicht überschritten.

Die Gemeinde Stadland hat im Haushaltsjahr 2012 keine Liquiditätskredite in Anspruch
genommen.

5.4.9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Im Haushaltsjahr 2012 sind folgende über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und
Auszahlungen getätigt worden:

Aufwendungen 803.967,31 €

Auszahlungen 468.510,34 €

Die Mehraufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Zustimmungspflichtig nach § 117 Abs. 1
NKomVG

239.590,36 €

nicht zustimmungspflichtig nach § 117
Abs. 5 NKomVG

(nicht veranschlagte oder die veran-
schlagten Abschreibungen überschrei-
tende Abschreibungen)

547.321,10 €

nicht zustimmungspflichtig nach § 117
Abs. 1 S. 2 NKomVG (Fälle von uner-
heblicher Bedeutung)

17.055,85 €

Die Mehrauszahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

Zustimmungspflichtig nach § 117 Abs. 1
NKomVG

443.340,79 €

nicht zustimmungspflichtig nach § 117
Abs. 1 S. 2 NKomVG (Fälle von uner-
heblicher Bedeutung)

25.169,55 €
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Ein Beschluss über die vorgenannten zustimmungspflichtigen Mehraufwendungen und -
auszahlungen durch den Rat erfolgte nicht im erforderlichen Ausmaß.

[B] Die Gemeinde ist überplanmäßige Aufwendungen i.H.v. insgesamt 106.076,32 €
(davon zahlungswirksam 51.999,75 €) ohne erforderliche Beschlussfassung durch den
Rat eingegangen.

Der Rat der Gemeinde beschließt gemäß § 58 Abs. 1 Nr. 9 NKomVG insbesondere
über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen.
Ausgenommen hiervon sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und
Auszahlungen bis zur Unerheblichkeitsgrenze (bei der Gemeinde Stadland: 2.500,00 €),
über die der Bürgermeister gemäß § 117 Abs. 1 S. 2 NKomVG entscheidet sowie  über-
und außerplanmäßige Aufwendungen für Abschreibungen und für Pensions- und
Beihilferückstellungen gemäß § 117 Abs. 5 NKomVG.

Folgende überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen wurden von der
Gemeinde ohne erforderlichen Beschluss eingegangen:

1. zahlungswirksame Aufwendungen i.H.v. 32.468,75 € für die Verzinsung von
Steuerrückzahlungen,

2. zahlungswirksame Aufwendungen i.H.v. 12.858,13 € für die Instandhaltung der
Kindertagesstätte Firlefanz,

3. zahlungswirksame Aufwendungen i.H.v. 6.672,87 € für die Behebung von Schäden
am Sachvermögen sowie

4. zahlungsunwirksame Aufwendungen i.H.v. 54.076,57 € für Zuführungen zur
Rückstellung für Resturlaub und Überstunden. 

5.4.10 Haushaltsreste

Haushaltsreste sind im Rahmen des § 20 GemHKVO zulässig. Zu differenzieren ist hier-
bei zwischen Haushaltsresten mit konsumtivem bzw. investivem Hintergrund. Ermächti-
gungen für Auszahlungen für eine Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme
bleiben in der Regel bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.
Ermächtigungen für Aufwendungen hingegen können nur als Teil eines Budgets oder
wenn sie über einen entsprechenden Haushaltsvermerk verfügen, übertragen werden.
In diesem Fall bleiben sie längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfüg-
bar.

Haushaltsreste führen in keinem Jahr zu einer Buchung im Ergebnis- bzw. Finanzhaus-
halt, sie erhöhen lediglich die Ermächtigung des Folgejahres.

- 28 - 



Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses
der Gemeinde Stadland zum 31.12.2012

Es wurden konsumtive Haushaltsreste i.H.v. 79.596,25 € und investive Haushaltsreste
i.H.v. 1.395.426,63 € (davon 158.224,95 € aus Vorjahren) in das folgende Haushaltsjahr
übertragen. Die Haushaltsreste können im Einzelnen der Anlage zum Anhang entnom-
men werden.

Die übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Aus-
zahlungen befanden sich innerhalb eines Budgets und sind somit übertragbar. Im Haus-
haltsplan war nichts anderes bestimmt.

Die Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen wurden nur in der erforderli-
chen Höhe übertragen.

Die investiven Auszahlungsermächtigungen des Finanzhaushalts bleiben in der Regel
kraft Gesetzes  bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Die Unterscheidung zwischen der Bildung von Haushaltsresten und Rückstellungen
wurde eingehalten. Haushaltsreste wurden nur gebildet, wenn eine Verpflichtung zur Bil-
dung von Rückstellungen nicht vorlag.

Die Gründe für die Übertragung wurden im Rechenschaftsbericht nicht hinreichend dar-
gelegt.

[B] Die Gemeinde hat im Rechenschaftsbericht keine Gründe gemäß § 20 Abs. 5 S. 2
GemHKVO für die Übertragungen der Haushaltsermächtigungen dargelegt. Weiterhin
wurden in der Übersicht zu den Ermächtigungsübertragungen (vgl. 4.7.5) insbesondere
bei den Übertragungen der investiven Haushaltsermächtigungen die einzelnen
Maßnahmen trotz erheblichen finanziellen Umfangs zusammengefasst dargestellt. Eine
zusammenfassende Darstellung ist jedoch gemäß § 20 Abs. 5 S. 2 GemHKVO
ausschließlich für unwesentliche Beträge zulässig.

Die gebildeten Haushaltsreste wurden, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen
waren, ordnungsgemäß unter der Bilanz als Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre
vermerkt.

5.5 Haushaltswirtschaftliche Lage

5.5.1 Deckung der Auszahlungen  zur ordentlichen Tilgung

Gemäß § 17 Abs. 1 Nr. 2 GemHKVO dienen die Einzahlungen für laufende Verwal-
tungstätigkeit des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für lau-
fende Verwaltungstätigkeit sowie für die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung.
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Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit müssen die Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit somit mindestens um den Betrag der ordentlichen Til-
gung übersteigen, da nur so ein Schuldenabbau erreicht werden kann.

Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit be-
läuft sich im Haushaltsjahr 2012 auf -2.390.321,58 €.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit reichen somit bereits zur Deckung
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht aus. Eine Deckung der or-
dentlichen Tilgung durch Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erfolgt nicht.
Ein Schuldenabbau war somit nicht möglich.

5.5.2 Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung

Gemäß § 110 Abs. 1 NKomVG haben die Kommunen ihre Haushaltswirtschaft so zu
führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. 

Um dies zu erreichen, soll der Haushalt gemäß § 110 Abs. 4 NKomVG in jedem Haus-
haltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein.  Zudem darf sich die Kommune
gemäß § 110 Abs. 8 NKomVG nicht über den Wert ihres Vermögens hinaus verschul-
den.

Gemäß § 110 Abs. 4 Satz 2 NKomVG ist der Haushalt ausgeglichen, wenn

 der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentli-
chen Aufwendungen

und
 der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der au-

ßerordentlichen Aufwendungen

entspricht.

Das ordentliche Jahresergebnis beläuft sich auf 4.639.096,59 €.

Der ordentliche Haushalt ist somit gemäß § 110 Abs. 4 Satz 2 NKomVG ausgeglichen.

Das außerordentliche Jahresergebnis beläuft sich auf 175.831,90 €.

Der außerordentliche Haushalt ist somit gemäß  § 110 Abs. 4 Satz 2 NKomVG ausgegli-
chen.

Der Haushalt  ist somit gemäß § 110 Abs. 4 Satz 2 NKomVG ausgeglichen.
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Gemäß § 110 Abs. 8 NKomVG darf die Gemeinde sich nicht über den Wert ihres Ver-
mögens hinaus verschulden. Die Kommune hat sich über den Wert ihres Vermögens
hinaus verschuldet, wenn eine negative Nettoposition in der Bilanz enthalten ist.

Die Nettoposition der Gemeinde Stadland beträgt 31.741.724,75 €.

In der Bilanz ist eine positive Nettoposition ausgewiesen, die Gemeinde Stadland hat
sich nicht über den Wert ihres Vermögens hinaus verschuldet.

Die stetige Aufgabenerfüllung gemäß § 110 Abs. 1 NKomVG ist somit derzeit gesichert.
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7. BESTANDTEILE UND ANLAGEN

7.1 Bestandteile

7.1.1 Bilanz zum 31. Dezember 2012

7.1.2 Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis
31. Dezember 2012

7.1.3 Finanzrechnung für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis
31. Dezember 2012

7.1.4 Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr vom
1. Januar bis 31. Dezember 2012

7.1.5 Anhang für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

7.2 Anlagen

7.2.1 Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis
31. Dezember 2012

7.2.2 Anlagenübersicht

7.2.3 Schuldenübersicht

7.2.4 Forderungsübersicht

7.2.5 Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltser-
mächtigungen

7.2.6 Rückstellungsübersicht

7.2.7 Vollständigkeitserklärung
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25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 467.600,95 8.000,00 -6.419,05 

26. Baumaßnahmen 452.600,03 1.265.000,00 -1.401.752,97 

27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 122.449,15 111.400,00 -336.010,62 

28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 3.200,00 0,00 3.200,00 

29. Aktivierbare Zuwendungen 35.000,00 85.000,00 -152.077,32 

31. 
= Summe der Auszahlungen für 
Investitionstätigkeit 

1.080.850,13 1.469.400,00 -1.893.059,96 

32. 
Saldo aus Investitionstätigkeit 
Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit 

-974.732,72 -1.109.900,00 1.639.677,37 

33. Finanzierungsmittelüberschuss/-Fehlbetrag -3.365.054,30 -1.202.700,00 -269.089,63 

Ein- Auszahlungen aus laufender 
Finanzierungstätigkeit       

34. 
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; 
Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen 
für Investitionstätigkeit 

175.000,00 0,00 175.000,00 

35. 
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; 
Tilgung von Krediten und Rückzahlung von 
inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 

51.618,22 51.800,00 -181,78 

36. 
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 
(Saldo aus Zeilen 34 und 35) 

123.381,78 -51.800,00 174.818,22 

37. 
Finanzmittelbestand 
(Saldo aus Zeile 33 und 36) 

-3.241.672,52 -1.254.500,00 -268.907,85 

38. 
haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. 
Geldanlagen, Liquiditätskredite) 

115.770,00 0,00 115.770,00 

39. 
haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. 
Geldanlagen, Liquiditätskredite) 

99.791,59 0,00 99.791,59 

40. 
Saldo aus haushaltsunwirksamen 
Vorgängen 
(Zeile 38 und Zeile 39) 

15.978,41 0,00 15.978,41 

41. 
+ / - Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu 
Beginn des Jahres 

5.969.205,63 5.969.205,63 0,00 

42. 
Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide 
Mittel am Ende des Jahres) 
(Summe aus Zeilen 37, 40 und 41) 

2.743.511,52 4.714.705,63 -252.929,44 

 
 
 
*Hinweis:  

Der Unterschied vom Ergebnis- und Finanzhaushalt beruht auf der Tatsache, dass im Finanzhaushalt die 

Kassenwirksamkeit abgebildet wird. Im Ergebnishaushalt werden alle zu erwartenden Erträge und 

Aufwendungen, die dem Haushaltsjahr zugeordnet werden müssen, abgebildet.  
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3. Finanzrechnung 

3.1 Gesamtfinanzrechnung 

Sonstige ordentliche 
Aufwendungen 

Ergebnis 
2012 

Ansatz       
 2012 

Ermächtigungs
übertragungen 
aus Vorjahren 

 
über-

/außerplanmäßi
ge 

Ermächtigung 

 
Gesamter-
mächtigung 

2012 

Vergleich 
Ergebnis 2012 

–  
Ansatz 2012 

 
Mehr(+) 

Weniger (-) 

  -Euro- -Euro- Euro Euro Euro -Euro- 

1 2 3 4 5 6 7 
Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit       

1. Steuern und ähnliche 
Abgaben 3.329.567,84 6.209.000,00   6.209.000,00 -2.879.432,16 

2. Zuwendungen und 
allgemeine Umlagen 1.229.195,94 1.005.000,00 0,00 0,00 1.005.000,00 224.195,94 

sonstige Transfereinzahlungen 
0,00 0,00   0,00 0,00 

öffentlich-rechtliche Entgelte 
308.383,18 297.100,00   297.100,00 11.283,18 

privatrechtliche Entgelte 
231.046,64 220.800,00 0,00 0,00 220.800,00 10.246,64 

Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 225.963,14 575.600,00 0,00 0,00 575.600,00 -349.636,86 

Zinsen und ähnliche 
Einzahlungen 132.011,78 113.600,00 0,00 0,00 113.600,00 18.411,78 

Einzahlungen aus der 
Veräußerung geringwertiger 
Vermögensgegenstände 0,00 0,00   0,00 0,00 

sonstige haushaltswirksame 
Einzahlungen 282.047,12 300.200,00 0,00 0,00 300.200,00 -18.152,88 

= Summe der Einzahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit 5.738.215,64 8.721.300,00   8.721.300,00 -2.983.084,36 
Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 

 
     

Auszahlungen für aktives 

Personal 3.023.620,45 2.928.900,00 3.711,03 91.500,00 3.024.111,03 -490,58 

Auszahlungen für Sach- 

und Dienstleistungen 1.191.020,03 1.284.000,00 171.217,00 40.741,31 1.495.958,31 -304.938,28 

Zinsen und ähnliche 

Auszahlungen 119.859,08 103.500,00 0,00 32.468,75 135.968,75 -16.109,67 

Transferauszahlungen 3.465.437,19 4.184.100,00 0,00 2.500,00 4.186.600,00 -721.162,81 

sonstige 

haushaltswirksame 

Auszahlungen 328.192,49 311.700,00 10.685,00 35.931,49 358.316,49 -31.616,02 

17. = Summe der 
Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 8.128.537,22 8.814.100,00 185.613,03 203.141,55 9.202.854,58 -1.074.317,36 
18. Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit -2.390.321,58 -92.800,00 -185.613,03 -203.141,55 -481.554,58 -1.908.767,00 
Einzahlungen für 
Investitionstätigkeit       

Zuwendungen für 

Investitionstätigkeit 24.179,39 312.500,00 0,00 0,00 312.500,00 -288.320,61 

Beiträge u. ä. Entgelte für 

Investitionstätigkeit 58.396,29 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 18.396,29 
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Veräußerung von 

Sachvermögen 10.892,12 0,00 0,00 0,00 0,00 10.892,12 

Finanzvermögensanlagen 12.649,61 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 5.649,61 

24. = Summe der 
Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit 106.117,41 359.500,00 0,00 0,00 359.500,00 -253.382,59 
Auszahlungen für 
Investitionstätigkeit 

 
     

Erwerb von Grundstücken 

und Gebäuden 
467.600,95 8.000,00 356.020,00 110.000,00 474.020,00 -6.419,05 

Baumaßnahmen 452.600,03 1.265.000,00 589.353,00 0,00 1.854.353,00 -1.401.752,97 

Erwerb von beweglichem 

Sachvermögen 
122.449,15 111.400,00 191.119,07 155.940,70 458.459,77 -336.010,62 

Erwerb von 

Finanzvermögensanlagen 
3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.200,00 

Aktivierbare 

Zuwendungen 
35.000,00 85.000,00 102.077,32 0,00 187.077,32 -152.077,32 

31. = Summe der 
Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit 

1.080.850,13 1.469.400,00 1.238.569,39 265.940,70 2.973.910,09 -1.893.059,96 

32. Saldo aus 
Investitionstätigkeit 

-974.732,72 -1.109.900,00 -1.238.569,39 -265.940,70 -2.614.410,09 1.639.677,37 

33. Finanzmittel-Überschuss/-
Fehlbetrag 

-3.365.054,30 -1.202.700,00 -1.424.182,42 -469.082,25 -3.095.964,67 -269.089,63 

Ein-, Auszahlungen aus 
Finanzierungs-tätigkeit 

            

Einzahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit; 
Aufnahme von Krediten und 
inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit 

175.000,00 0,00 175.000,00   175.000,00 0,00 

Auszahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit; Tilgung 
von Krediten und Rückzahlung 
von inneren Darlehen für 
Investitionstätigkeit 

51.618,22 51.800,00 0,00 0,00 51.800,00 -181,78 

"Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit (Saldo 
aus Zeilen 34 und 35)" 

123.381,78 -51.800,00 175.000,00 0,00 123.200,00 181,78 

"Finanzmittelbestand (Saldo aus 
Zeile 33 und 36)" 

-3.241.672,52 -1.254.500,00 -1.249.182,42 -469.082,25 -2.972.764,67 -268.907,85 

haushaltsunwirksame 
Einzahlungen (u.a. 
Geldanlagen, Liquiditätskredite) 

115.770,00 0,00       0,00 

haushaltsunwirksame 
Auszahlungen (u.a. 
Geldanlagen, Liquiditätskredite) 

99.791,59 0,00       99.791,59 

"Saldo aus 
haushaltsunwirksamen 
Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 
39)" 

15.978,41 0,00       99.791,59 

+ / - Anfangsbestand an 
Zahlungsmitteln zu Beginn des 
Jahres 

5.969.205,63 5.969.205,63     5.969.205,63 0,00 

"Endbestand an Zahlungsmitteln 
(Liquide Mittel am Ende des 
Jahres) 

2.727.699,13 5.969.205,63 -1.249.182,42 -469.082,25 4.250.940,96 -1.507.429,44 
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2.9.2 Anlagen im Bau 

Die Bestandsveränderung beruht auf den Zugängen zu den Anlagen im Bau bestehenden 

Vermögensgegenständen. Erfolgte Fertigstellungen wurden in 2012 nicht getätigt. 

 

Die Anlagen im Bau gliedern sich wie folgt auf: 

Maßnahme 
Wert per 

31.12.2012 

AIB0001; Flurneuordnungsverfahren             400.000,00  

ANL1801; Erweiterung Gelbe Gate, Abschnitt II 
              

24.284,83  

AIB0002; Dorfgemeinschaftshaus Seefeld            266.288,57  

AIB0003; Feuerwehr Reitland 
                

8.481,50  

AIB0004; Dorferneuerung Seefeld/Schwei                 2.121,22  

 Summe  701.176,12 
 

 

8.1.3 Finanzvermögen 

3. Finanzvermögen 01.01.2012 31.12.2012 Veränderung 

  -Euro- -Euro- -Euro- 

3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00 

3.2 Beteiligungen 114.420,00 115.442,58 1.022,58 

3.4 Ausleihungen 176.339,57 163.794,54 -12.545,03 

3.5 Wertpapiere 0,00 0,00 0,00 

3.6 öffentlich-rechtliche Forderungen 209.141,29 7.828.115,31 7.618.974,02 

3.7 Forderungen aus Transferleistungen 26.238,36 34.329,16 8.090,80 

3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen 245.959,02 438.478,74 192.519,72 

3.9 Sonstige Vermögensgegenstände 29.413,48 33.979,22 4.565,74 

Summe 801.511,72 8.614.139,46 7.812.627,74 

  

 

3.3 Beteiligungen 

Die Gründe für eine Abschreibung bei den Beteiligungen bestanden nicht mehr, daher musste der 

Betrag in Höhe von 1.022,58 € wieder zugeschrieben werden. 
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